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 Vorverfahren  
…………………………………….. 
 

Das Modul Vorverfahren behandelt das polizeiliche Ermittlungsverfahren und die 
Untersuchung durch die Staatsanwaltschaft. Die Anklage wird in einem separaten 
Modul behandelt. Was auf Staatsanwaltschaft und Polizei zukommt, ist ein viel dis-
kutiertes, aber in seiner Tragweite noch nicht wirklich vertieftes Thema. Wie weit 
geht die selbständige Ermittlungstätigkeit der Polizei? Wie sehen die Teilnahme-
rechte aus bei polizeilichen Einvernahmen und bei den an die Polizei delegierten 
Einvernahmen? Wann ist die Polizei strafprozessual, wann im Rahmen der Gefah-
renabwehr tätig? 
 
Die StPO verzahnt polizeiliche Ermittlung und Untersuchung wesentlich enger mit-
einander, als dies in den meisten Kantonen heute der Fall ist. Die Leitung des Vor-
verfahrens durch die Staatsanwaltschaft wirft weitere praxisrelevante Fragen auf. Zu 
regeln ist dabei auch die Informationspflicht gemäss Art. 307 Abs. 1 StPO. Wie 
könnte eine solche Weisung aussehen? 
 
Das Modul bietet eine Auslegeordnung des rechtlichen Rahmens und will gestützt 
auf die Überlegungen erfahrener Praktikerinnen und Praktiker zudem Befürchtungen 
und Ängste abbauen.  

 
 Ziele 

…………………………………….. 
 

- Sie erhalten einen Überblick über die Regelung der StPO über das Vorverfah-
ren und eine Vertiefung von wichtigen Einzelfragen. 

- Sie erhalten von Praktikerinnen und Praktikern aus Polizei, Untersuchung und 
Staatsanwaltschaft Einblick in die heutigen und die geplanten künftigen Abläufe. 

- Sie erfahren, wo die kritischen Punkte liegen und wie Sie aus Schnittstellen 
Nahtstellen machen können. 

 
 Zulassung 

…………………………………….. 
 

Der Kurs richtet sich an Strafverfolger/innen wie auch an Polizistinnen und Polizis-
ten ab Dienstchef-Stufe. 
 

 
 

 

 
 

Programm 
…………………………………….. 

 

09.00 – 09.15 Begrüssung 
09.15 – 10.00 Das Vorverfahren der StPO: Welche rechtlichen Fragen  
 stellen sich? 
10.30 – 12.00 Das Vorverfahren der StPO: die Sicht der Praxis 
12.00 – 12.30 Die Sicht der Teilnehmer/innen: Was bleibt gleich, was  
 ändert sich? 
12.30 – 13.30 Mittagspause 
13.30 – 14.15 Organisation, Ressourcen und Vorverfahren: Was kann und  
 soll wer leisten, wie lassen sich die Ressourcen steuern? 
14.15 – 15.00 Die Regelung der Informationspflicht nach Art. 307 StPO  
15.30 – 16.30 Übungen mit Praxisfällen (in Gruppen) 
16.30 – 17.15 Präsentation im Plenum, Schlussfolgerungen aus der Tagung 
 

Referenten 
…………………………………….. 

 
Dr. iur. Stefan Blättler Kommandant Kantonspolizei Bern 
Dr. iur. Andreas Brunner Leitender Oberstaatsanwalt, Zürich 
Lic. iur. Hanspeter Uster Leiter CCFW Hochschule Luzern – Wirtschaft  

 
 




